Anmeldung zur Hundesteuer
Nach der Satzung für die Erhebung der Hundesteuer unterliegt das Halten eines über vier Monate alten Hundes einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer (§1). Steuerschuldner ist der Halter des Hundes (§ 3 Abs. 1 Satz 1). Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die Steuer (§ 3 Abs. 3). Die Steuer beträgt für den ersten Hund 30 €, für den zweiten und jeden weiteren Hund 50 € je Hund (§ 5 Abs. 1). Für Kampfhunde beträgt der Steuersatz 300 € (§ 5 Abs. 3).

Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn unverzüglich der Gemeinde melden (§ 10 Abs. 1). Auch Änderungen sind unverzüglich anzuzeigen (§ 10 Abs. 3).

Die Hundehalter werden hiermit gebeten, ihre Hunde bei der Gemeindeverwaltung schriftlich unverzüglich anzumelden (Angaben gemäß unten aufgeführtem Muster; Bankverbindung im Falle der Erteilung einer Einzugsermächtigung).

Für Auskünfte aller Art steht die Verwaltung des Markts Arnstorf zur Verfügung.

Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, weisen wir vorsorglich darauf hin, dass die Nichtanmeldung ggf. den Straftatbestand der Steuerhinterziehung erfüllt.
Bitte melden Sie Ihre/Ihren Hund/e gemäß nachfolgendem Muster an:

______________________________________________________________________________

Hundehalter: 
Name, Vorname


Anschrift



……………………………..

………………………………

Erster Hund

Zweiter Hund

Weitere Hunde
Hunderasse

…………………
…………………
…………………

Wurfzeitpunkt

…………………
…………………
…………………

beschafft am

…………………
…………………
…………………

(Im Falle der Erteilung einer)

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich die Kasse des Markts Arnstorf in jederzeit widerruflicher Weise, die fällige Hundesteuer von meinem Konto Nr. …………………….. bei der ……………………………

(BLZ: …………………………) einzuziehen.

Arnstorf, den ……………….

…………………………

         (Unterschrift)
